
 

 

MANDANTENINFORMATION MÄRZ 2015 
 

Anrechnung ausländischer Steuern verbessert 

Ab 2015 wird der Anrechnungshöchstbetrag in der Weise ermittelt, dass ausländische Steu-

ern höchstens mit der durchschnittlichen tariflichen deutschen Einkommensteuer auf die 

ausländischen Einkünfte angerechnet werden. Mit dieser Berechnungsmethode wird nicht 

mehr auf das Verhältnis zwischen ausländischen Einkünften und der Summe der Einkünfte 

abgestellt. Es wird die deutsche Steuer berücksichtigt, die auf die ausländischen Einkünfte 

entfällt. Dadurch, dass auf ausländische Einkünfte der Steuersatz angewandt wird, dem sie im 

Rahmen des zu versteuernden Einkommens tatsächlich unterliegen, kommt es zu keiner Be-

nachteiligung dieser ausländischen Einkünfte gegenüber inländischen Einkünften, weil nun 

auch personen- und familienbezogene Abzugsbeträge bei der Steueranrechnung berücksich-

tigt werden. 
 

 

Teilabzugsverbot auch für Wertminderungen aus Gesellschafterdarlehen 

Bisher unterliegen Wertminderungen von im Betriebsvermögen gewährten Gesellschafter-

darlehen auch dann nicht dem Abzugsverbot, wenn die Darlehensüberlassung nicht fremdüb-

lich und damit durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst war. Die Beteiligung an der Kör-

perschaft einerseits und das Darlehen andererseits sind selbstständige Wirtschaftsgüter. Das 

Abzugsverbot bezieht sich nach dem bisherigen Gesetzeswortlaut nur auf die Beteiligung an 

der Körperschaft selbst, nicht aber auf die Fälle von Substanzverlusten aufgrund der Hingabe 

von Darlehen an die Körperschaft. 

 

Nun ist das Abzugsverbot auch auf die Fälle von Substanzverlusten aufgrund der Hingabe von 

Darlehen an die Körperschaft zu gesellschaftsrechtlich motivierten, nicht fremdüblichen 

Konditionen ausgedehnt. 

 

Außerdem wurde geregelt, dass bei einer aus gesellschaftsrechtlichen Gründen nicht fremd-

üblichen Überlassung von Wirtschaftsgütern an eine Kapitalgesellschaft, an der der Überlas-

sende zu mindestens 25 % beteiligt ist (insbesondere in Betriebsaufspaltungsfällen), das Teil-

abzugsverbot auch für die Betriebsvermögensminderungen, Betriebsausgaben oder Veräuße-

rungskosten (Refinanzierungskosten, Unterhaltungsaufwendungen des Besitzunternehmens) 

eingreift. Die Neuregelung gilt für ab dem 1.1.2015 beginnende Wirtschaftsjahre. 

 

 

Steuerschuldnerschaft bei Metalllieferungen 

Die mit Wirkung zum 1.10.2014 eingeführte Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers 

bei Metalllieferungen wird eingeschränkt. Selen und Gold sowie Draht, Stangen, Bänder, Fo-

lien, Bleche und andere flachgewalzte Erzeugnisse und Profile aus unedlen Metallen sind nicht 

mehr erfasst. 

 

Außerdem wurde für Metalllieferungen gemäß der Anlage 4 zum Umsatzsteuergesetz (wie 
für die Lieferung von Mobilfunkgeräten) eine Bagatellgrenze von 5.000,00 € eingeführt und 

so der Anwendungsbereich der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers einge-

schränkt. 



 

 

Hinweis: Mit einem aktuellen Schreiben erweitert das Bundesministerium der Finanzen die 

Nichtbeanstandungsregelung zur Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers: Bei Liefe-

rungen von Edelmetallen, unedlen Metallen, Selen und Cermets nach dem 30.9.2014 und vor 

dem 1.7.2015 wird es nicht beanstandet, 

 wenn die Vertragspartner einvernehmlich noch von der Steuerschuldnerschaft des leis-

tenden Unternehmers ausgegangen sind oder 

 wenn die Vertragspartner einvernehmlich die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfän-
gers angewendet haben, obwohl der leistende Unternehmer Steuerschuldner wäre. 

 

 

Änderungen bei der Basisrente 

 Wie bei der Riester-Rente ist nun auch bei der Basisrente und bei Kleinbetragsrenten 

alternativ zur monatlichen Auszahlung eine zusammengefasste jährliche Auszahlung mög-

lich. 

 Die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung, einem Versorgungswerk oder einer 
privaten Basisrente können ab 2015 bis zum Höchstbetrag zur knappschaftlichen Renten-

versicherung (2015: 22.172,00 €) abgezogen werden. 

 

 

Erstausbildung nun definiert 

Aufwendungen für eine Erstausbildung sind nur bis zu 6.000,00 € als Sonderausgaben abzieh-

bar, für eine Zweitausbildung ist hingegen der unbegrenzte Abzug als Werbungskosten oder 

Betriebsausgaben möglich. Eine Erstausbildung liegt grundsätzlich vor, wenn eine geordnete 

Ausbildung mit einer Mindestdauer von zwölf Monaten bei vollzeitiger Ausbildung und mit 

einer Abschlussprüfung durchgeführt wird. 

 

 

Steuerliche Berücksichtigung im Rahmen des Versorgungsausgleichs 

Zahlungen im Rahmen einer Ehescheidung oder Auflösung einer Lebenspartnerschaft an den 

Ausgleichsberechtigten als Gegenleistung für dessen Verzicht auf den Versorgungsausgleich 

sind nun als Sonderausgaben abziehbar. Beim Empfänger sind die Leistungen zu versteuern. 

 

 

Zuschläge für Kindererziehungszeiten 

Die Steuerfreiheit für zu Versorgungsbezügen gewährte Zuschläge für nach dem 31.12.2014 

geborene Kinder oder danach begonnene Pflegezeiten wurde abgeschafft. 

 

 

Steuerfreie Arbeitgeberleistungen für bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

Bestimmte Leistungen des Arbeitgebers, die der besseren Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf dienen, sind ab dem Veranlagungszeitraum 2015 steuerfrei. Dabei handelt es sich zum 

einen um Vermittlungs- und Beratungsleistungen durch ein vom Arbeitgeber beauftragtes 

Dienstleistungsunternehmen, das den Arbeitnehmer hinsichtlich der Betreuung von Kindern 

oder pflegebedürftigen Angehörigen berät oder hierfür Betreuungspersonen vermittelt. Da-

neben kann der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern auch bestimmte Betreuungskosten, die 

kurzfristig aus zwingenden beruflich veranlassten Gründen entstehen und die den üblicher-



 

 

weise erforderlichen regelmäßigen Betreuungsbedarf übersteigen, bis zu einem Höchstbetrag 

von 600,00 € pro Jahr ersetzen. 

 

 

Familienausgleichsleistung bei Zwangspause wegen freiwilligem Wehrdienst 

Kinder sind auch während Zwangspausen von höchstens vier Monaten, die zwischen einem 

Ausbildungsabschnitt und Zeiten der Ableistung eines freiwilligen Wehrdienstes liegen, im 

Familienleistungsausgleich zu berücksichtigen. Dementsprechend besteht für ein Kind, das 

seine Ausbildung wegen der Ableistung des freiwilligen Wehrdienstes unterbricht, für einen 

Übergangszeitraum von jeweils bis zu vier Monaten sowohl vor als auch nach diesem Dienst 

ein Anspruch auf Kindergeld oder einen Kinderfreibetrag. 

 

 

Erweiterung der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers 

Bei Vorliegen konkreter Hinweise auf unvermittelt auftretende schwerwiegende Betrugsfälle, 

die einen größeren Steuerschaden zur Folge hätten, kann das Bundesministerium der Finan-

zen durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrats regeln, dass für die Dauer von 

maximal neun Monaten die Reverse-Charge-Regelung (d. h. Steuerschuldnerschaft des Leis-

tungsempfängers) auch für diese Fallgruppen gilt. 

 

 

Monatliche Abgabe von Umsatzsteuer-Voranmeldungen für Vorratsgesellschaften 

Bei Übernahme einer Vorratsgesellschaft oder eines Firmenmantels besteht seit 1.1.2015 im 

Jahr der Übernahme und im folgenden Jahr die Pflicht zur monatlichen Abgabe von Umsatz-
steuer-Voranmeldungen. 

 

 

Termine April 2015 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbei-

träge fällig werden: 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 

  Überweisung1 Scheck2 

Lohnsteuer, Kirchen-

steuer, Solidaritätszu-

schlag3 

10.4.2015 13.4.2015 7.4.2015 

Kapitalertragsteuer, 

Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidari-

tätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseig-

ner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 10.4.2015 13.4.2015 7.4.2015 

Sozialversicherung5 28.4.2015 entfällt entfällt 

 
1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeit-

raum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feier-

tag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschlä-

ge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag 

der Fälligkeit erfolgt. 

2  Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als 

erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne Fristver-

längerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 



 

 

5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 

Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Kran-

kenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitsta-

ge vor Fälligkeit (d. h. am 24.4.2015) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der 

Fälligkeiten sind ggf. zu beachten Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Ge-

haltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn 

die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 

 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 

Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch 

eine Mahnung in Verzug setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie 

der Mahnbescheid. 

 

Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 

 für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 

 die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 

 der Schuldner die Leistung verweigert, 

 besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 

 

Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer 

Rechnung ein; dies gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn 

hierauf in der Rechnung besonders hingewiesen wurde. Im Streitfall muss allerdings der 

Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf enthaltenen Verbraucher-

hinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 

 

Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das 

Jahr fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, 

acht Prozentpunkte (ab 29.7.2014: neun Prozentpunkte*) über dem Basiszinssatz. 

 

Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozent-

punkte, um welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestie-

gen oder gefallen ist. Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsopera-

tion der Europäischen Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres. 

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1.7.2012: 

Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 

Rechtsgeschäfte ohne 

Verbraucherbeteiligung 

1.7. bis 31.12.2012 0,12 % 5,12 % 8,12 % 

1.1. bis 30.6.2013 -0,13 % 4,87 % 7,87 % 

1.7. bis 31.12.2013 -0,38 % 4,62 % 7,62 % 

1.1. bis 30.6.2014 -0,63 % 4,37 % 7,37 % 

1.7. bis 28.7.2014 -0,73 % 4,27 % 7,27 % 

29.7. bis 31.12.2014 -0,73 % 4,27 % 8,27 % 

1.1. bis 30.6.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %* 



 

 

*Im Geschäftsverkehr, d. h. bei allen Geschäften zwischen Unternehmen, die seit dem 29.7.2014 geschlossen wurden 

(und bei bereits zuvor bestehenden Dauerschuldverhältnissen, wenn die Gegenleistung nach dem 30.6.2016 erbracht wird), 

gelten neue Regelungen. 

Die wichtigsten Regelungen im Überblick: 

 Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch bis maximal 60 Kalendertage (bei öffentli-

chen Stellen als Zahlungspflichtige maximal 30 Tage) möglich. 

 Die Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung. 

 Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz. 

 Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem Tag nach deren Ende, ansonsten 30 Tage 

nach Rechnungszugang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- oder Dienstleistungsempfangs. 

 Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen verlangen, sofern er seinen 

Teil des Vertrags erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht (rechtzeitig) erhalten hat und der Schuldner für den Zahlungs-

verzug verantwortlich ist. 

 Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 40 € für Verwaltungskosten und interne Kos-
ten des Gläubigers, die in Folge des Zahlungsverzugs entstanden sind (unabhängig von Verzugszinsen und vom Ersatz ex-

terner Beitreibungskosten). 

 Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf grundsätzlich nur noch 

maximal 30 Tage dauern. 

 

 

Außerordentliche Kündigung bei Verstoß gegen die Dokumentationspflicht hinsichtlich 

der geleisteten Arbeitszeit 

Der vorsätzliche Verstoß eines Arbeitnehmers gegen seine Verpflichtung, die abgeleistete, 
vom Arbeitgeber nur schwer zu kontrollierende Arbeitszeit korrekt zu dokumentieren, kann 

grundsätzlich einen wichtigen Grund zur außerordentlichen Kündigung darstellen. Das hat 

das Landesarbeitsgericht Hessen entschieden. In dem der Entscheidung zu Grunde liegenden 

Fall war ein angestellter Metzger über mehrere Wochen seiner Verpflichtung nicht nachge-

kommen, bei Verlassen des Produktionsbereichs das Zeiterfassungsgerät zu betätigen. Er 

hatte sich damit bezahlte Pausen im Umfang von insgesamt 226 Minuten erschlichen. Nach 

Auffassung des Gerichts wog diese Pflichtverletzung so schwer, dass trotz einer Betriebszu-

gehörigkeit von mehr als 26 Jahren dem Arbeitgeber eine Weiterbeschäftigung bis zum Ab-

lauf der ordentlichen Kündigungsfrist nicht zumutbar und deshalb die außerordentliche Kün-

digung gerechtfertigt war. 

 

 

Ermessen bei der Entscheidung über die Abzweigung von Kindergeld 

Das festgesetzte Kindergeld für ein Kind kann u. a. auch an die Stelle ausgezahlt werden, die 

dem Kind Unterhalt gewährt. Dies ist z. B. dann der Fall, wenn der Kindergeldberechtigte 

seine Unterhaltspflicht gegenüber dem Kind nicht oder nur teilweise nachkommt. Die Frage, 

in welcher Höhe Beträge abzuzweigen sind, liegt im Ermessen der Familienkasse. Macht ein 

Unterhaltsverpflichteter Einwendungen gegen die Höhe der abgezweigten Beträge geltend, 

muss er nachweisen, in welcher Höhe er tatsächlich Unterhaltsleistungen erbracht hat. Nur 

auf dieser Grundlage kann eine ermessensgerechte Entscheidung über die Höhe der abzu-

zweigenden Beträge getroffen werden. (Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

 

 

Behandlung von Aufwendungen für Arbeitnehmer bei Betriebsveranstaltungen ab 

1. Januar 2015 

Zuwendungen des Arbeitgebers an die Arbeitnehmer bei Betriebsveranstaltungen gehören 

als Leistungen im ganz überwiegenden betrieblichen Interesse des Arbeitgebers nicht zum 



 

 

Arbeitslohn, wenn es sich um herkömmliche (übliche) Betriebsveranstaltungen und um bei 

diesen Veranstaltungen übliche Zuwendungen handelt. Übliche Zuwendungen bei einer Be-

triebsveranstaltung sind insbesondere Aufwendungen für den äußeren Rahmen (z. B. für 

Räume, Musik, Kegelbahn, für künstlerische und artistische Darbietungen), wenn die Darbie-

tungen nicht der wesentliche Zweck der Betriebsveranstaltung sind. 

 

Auf die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) hat der Gesetzgeber nun reagiert und 

entgegen dem BFH die bisherige Verwaltungsauffassung durch einen neuen Tatbestand im 

Einkommensteuergesetz ersetzt. Dabei wurde die Bemessungsgrundlage deutlich verbreitert, 

der seit 1993 fast unveränderte Wert von 110,00 € (damals 200,00 DM) aber nicht erhöht. 

Allerdings machte er mit Wirkung ab 1.1.2015 aus der bisherigen Freigrenze einen Freibe-

trag. 

 

Danach gilt künftig Folgendes: 

 Eine Betriebsveranstaltung liegt vor, wenn es sich um eine Veranstaltung auf betrieblicher 
Ebene mit gesellschaftlichem Charakter handelt. 

 Die Veranstaltung muss allen Angehörigen des Betriebs, eines Teilbetriebs oder einer in 

sich geschlossenen betrieblichen Organisationseinheit (z. B. einer Abteilung) offen stehen. 

 Zuwendungen im Rahmen einer Betriebsveranstaltung sind alle Aufwendungen des Ar-
beitgebers inklusive Umsatzsteuer, und zwar unabhängig davon, ob sie einzelnen Arbeit-

nehmern individuell zurechenbar sind oder es sich um einen rechnerischen Anteil an den 

Kosten der Betriebsveranstaltung handelt, die der Arbeitgeber gegenüber Dritten für den 

äußeren Rahmen der Betriebsveranstaltung aufwendet. 

 Soweit solche Zuwendungen den Betrag von 110,00 € je Betriebsveranstaltung und teil-

nehmenden Arbeitnehmer nicht übersteigen, bleiben sie beim Arbeitnehmer (wegen des 

Freibetrags) steuerlich unberücksichtigt. 

 Zuwendungen bis 110,00 € bleiben steuerfrei, soweit ein Arbeitnehmer an nicht mehr als 
zwei Betriebsveranstaltungen pro Jahr teilnimmt. Übersteigen die Kosten für eine von 

zwei Betriebsveranstaltungen den Freibetrag von 110,00 € und/oder nimmt ein Arbeit-

nehmer an weiteren Betriebsveranstaltungen teil, sind die insoweit anfallenden zusätzli-

chen Kosten steuerpflichtig. 

 

Der Arbeitgeber kann diesen Arbeitslohn pauschal versteuern. Dies gilt allerdings nur dann, 

wenn die Teilnahme an der Veranstaltung allen Arbeitnehmern offen stand. Bei den Veran-

staltungen sollte noch beachtet werden, dass Geldgeschenke, die kein zweckgebundenes 

Zehrgeld sind, nicht der Pauschalierungsmöglichkeit unterliegen und voll versteuert werden 

müssen. 

 

 

Künstlersozialabgabe: Änderungen seit 1.1.2015 

Am 1.1.2015 ist das so genannte Künstlersozialabgabestabilisierungsgesetz in Kraft getreten. 

Die wichtigsten Änderungen im Überblick: 

 

Geringfügigkeitsgrenze: 

Für Eigenwerber und für Unternehmen, die der Abgabepflicht nach der so genannten Gene-

ralklausel unterliegen, wurde eine Geringfügigkeitsgrenze eingeführt. Danach sind diese Un-



 

 

ternehmen abgabepflichtig, wenn die Summe der gezahlten Entgelte in einem Kalenderjahr 

450,00 € übersteigt. Für die so genannten typischen Verwerter gilt die Geringfügigkeitsgren-

ze nicht. Die Neuregelung wird erst für die Meldung des Kalenderjahres 2015 (Abgabefrist 

31.3.2016) bedeutsam. Die Pflicht der Unternehmen, entsprechende Aufzeichnungen zu füh-

ren, wird beibehalten. 

 

Betriebsprüfungen: 

Die Künstlersozialabgabe wird seit 1.1.2015 zusammen mit dem Gesamtsozialversicherungs-

beitrag von den Trägern der Deutschen Rentenversicherung (DRV) geprüft. Arbeitgeber, die 

bereits künstlersozialabgabepflichtig sind oder solche mit mehr als 19 Beschäftigten werden 

mindestens alle vier Jahre geprüft. Arbeitgeber mit weniger als 20 Beschäftigten werden nur 

dann geprüft, wenn sie zu einem jährlich festzulegenden Prüfkontingent gehören, darüber 

hinaus nur, wenn sie nach Beratung durch die Träger der DRV keine schriftliche Bestätigung 

abgeben, dass relevante Sachverhalte der Künstlersozialkasse gemeldet werden. Die jeweilige 

Prüfung der Arbeitgeber umfasst alle Haupt- und Unterbetriebe. Zur Durchführung von 

branchenspezifischen Schwerpunktprüfungen und anlassbezogenen Prüfungen hat die Künst-

lersozialkasse zusätzlich ein eigenes Prüfrecht erhalten. 

 

Ausgleichsvereinigung: 

Eine Ausgleichsvereinigung erfüllt als Zusammenschluss mehrerer Unternehmen an deren 

Stelle die Pflichten nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz. Zur Erleichterung der Bil-

dung solcher Ausgleichsvereinigungen kann die Künstlersozialkasse mit Zustimmung des 

Bundesversicherungsamts mit den Ausgleichsvereinigungen vertraglich abweichende Rege-

lungen zum gesetzlichen Melde- und Abgabeverfahren vereinbaren. 
 

Bußgelder: 

Für Verstöße gegen die Melde-, Auskunfts- oder Vorlagepflicht sowie gegen die Aufzeich-

nungspflicht beträgt der Bußgeldrahmen nunmehr einheitlich 50.000,00 €. 

 

 

Umsatzsteuer: Neuregelungen bei der Selbstanzeige seit dem 1.1.2015 

Der Bundesrat hat im Dezember 2014 das Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung und 

des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung verabschiedet. Das Recht der Selbstanzeige 

wurde zum 1.1.2015 u. a. durch Ausdehnung des Berichtigungszeitraums auf zehn Jahre so-

wie durch eine Erhöhung der Strafzuschläge erheblich verschärft. Im Bereich der Umsatz-

steuer wurde z. T. wieder der alte Rechtszustand von vor dem Schwarzgeldbekämpfungsge-

setz hergestellt. Bei Umsatzsteuer-Voranmeldungen sind in Zukunft wieder mehrfache Kor-

rekturen möglich. Für Umsatzsteuer-Jahreserklärungen gilt dies allerdings nicht. Diese unter-

liegen weiterhin dem Vollständigkeitsgebot. 

 

Nachgeholte oder berichtigte Umsatzsteuer-Voranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen 

gelten wieder als wirksame Teilselbstanzeigen, das Vollständigkeitsgebot gilt insoweit nicht. 

Die Tatentdeckung stellt auch keinen Sperrgrund dar, wenn die Entdeckung der Tat auf der 

Nachholung oder Berichtigung von Umsatzsteuer-Voranmeldungen beruht. Damit sind seit 

dem 1.1.2015 wieder mehrfache Korrekturen von Umsatzsteuer-Voranmeldungen möglich. 

Ebenso ist es für die Korrektur einer Umsatzsteuer-Jahreserklärung des Vorjahres nicht er-



 

 

forderlich, auch zugleich die Umsatzsteuer-Voranmeldungen des laufenden Jahres zu berich-

tigen. 

 

Bei den Umsatzsteuer-Jahreserklärungen besteht das Vollständigkeitsgebot fort, sodass straf-

befreiende Teilselbstanzeigen hier auch zukünftig nicht möglich sind. Die „faktische Unmög-

lichkeit“ der Abgabe von Selbstanzeigen im Unternehmensbereich ist damit eindeutig. Es 

bleibt bei der bestehenden strafrechtlichen Verjährung von fünf Jahren. Die vorgesehene 

Verlängerung der Strafverfolgungsverjährung für einfache Steuerhinterziehungen auf zehn 

Jahre wurde nicht verwirklicht. Allerdings will der Gesetzgeber den Berichtigungszeitraum 

der Selbstanzeige auf generell zehn Jahre ausdehnen. Zukünftig sind demnach Angaben zu 

allen unverjährten Steuerstraftaten einer Steuerart erforderlich, mindestens jedoch zu allen 

Steuerstraftaten einer Steuerart innerhalb der letzten zehn Kalenderjahre. 

 

Die Sperrwirkungen bei der Selbstanzeige wurden deutlich verschärft. Zukünftig reicht die 

Bekanntgabe der Prüfungsanordnung gegenüber dem an der Tat Beteiligten für die Sperrwir-

kung aus. Dies war bisher nur für den Täter vorgesehen. Eine Umsatzsteuer-Nachschau führt 

nunmehr auch -wie eine Umsatzsteuer-Sonderprüfung- die Sperrwirkung herbei. Nach Be-

endigung einer Nachschau ist die Möglichkeit zur Selbstanzeige wieder gegeben. Die Sperr-

wirkung bei der Bekanntgabe einer Betriebsprüfung oder Umsatzsteuer-Sonderprüfung ist in 

Zukunft sachlich und zeitlich auf die in der Prüfungsanordnung aufgeführten Zeiträume be-

schränkt. 

 

Nach neuem Recht wird der Strafzuschlag bereits ab einem Steuerverkürzungsbetrag von 

25.000,00 € festgesetzt. Die zu zahlenden Strafzuschläge wurden deutlich erhöht und außer-
dem gestaffelt: Sie betragen nunmehr 10 % bei Hinterziehungsbeträgen unter 100.000,00 €, 

15 % bei Hinterziehungsbeträgen zwischen 100.000,00 und 1 Mio. € sowie 20 % bei Hinter-

ziehungsbeträgen über 1 Mio. €. 


